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Anlage VIIII .

Vorlage der Kirchenregierung
an die Landesſynode der Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1932 .

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes .

Militärgemeinden betr .

Die Landesſynode hat als kirchliches Geſetz
beſchloſſen , was folgt :

In den Garniſonsorten der Reichswehr im Be⸗

reich der Vereinigten Evangeliſch⸗proteſtantiſchen
Landeskirche Badens beſtehen Militärkirchengemein⸗
den , deren kirchliche Verſehung entweder durch plan⸗
mäßig angeſtellte Militärpfarrer des Reichsheeres
oder durch mit der Militärſeelſorge im Reichsheer
nebenamtlich vertraglich beauftragte Zivilgeiſtliche
beſorgt wird .

Mitglieder dieſer Militärgemeinden ſind die Offi⸗
ziere , Unteroffiziere und Mannſchaften ſowie die

Beamten einſchließlich Beamtenanwärter der Reichs⸗
wehr nebſt ihren in häuslicher Gemeinſchaft lebenden

Angehörigen . Heeresfachſchullehrer und die in den

endgültigen oder einſtweiligen Ruheſtand verſetzten

Wehrmachtangehörigen können nicht Mitglieder einer

Militärgemeinde werden .

Als Angehörige im Sinne des Abſ . 1 gelten die

Ehefrau ſowie die ehelichen und den ehelichen gleich
ſtehende Kinder , ſolange ſie ſich in der elterlichen
Gewalt des Vaters befinden .

83

Für die Mitglieder der Militärgemeinden ruht

für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zu denſelben das

kirchliche Stimmrecht und die Kirchenſteuerpflicht .
§ 4.

Dieſes Geſetz tritt mit dem 1. April 1931 in

Kraft .

Der Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug dieſes

Geſetzes beauftragt .

Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

Karlsruhe , den . . . April 1932 .

Evang . Kirchenregierung .

Begründung .
Nach §S 3 KW iſt jeder evangeliſche Chriſt , der

im Lande Baden ſeinen Wohnſitz hat , Mitglied
unſerer Landeskirche , ſolange er nicht erklärt , daß er
der Landeskirche nicht angehören wolle . Die zwiſchen
dem Evang . Oberkirchenrat und dem früheren Königl .
Preußiſchen Kriegsminiſterium unterm 10 . /13 . De⸗

zember 1904 getroffene Feſtſetzung zur Regelung der

evangeliſchen militärkirchlichen Verhältniſſe im frü

heren Großherzogtum Baden , wonach die damals

geltende badiſche Kirchenverfaſſung mit Ausnahme
der § 8 1, 2, 47 Abſ . 2 und 62 auf die Militär

gemeinden keine Anwendung zu finden hatte , den

Angehörigen der Militärgemeinden demnach das

aktive und paſſive kirchliche Wahlrecht genommen war



Cund auch die Beſtimmungen der Artikel 4 LK&
und Art .5 OKStG , wonach auch die Steuergeſetze
auf die Perſonen , welche einem Militärkirchenverband

angehörten , keine Anwendung finden , wurde durch
die vollkommene Zerſchlagung der Heeresorganiſa
tionen in Verfolg der politiſchen Creigniſſe der Jahre
1918 und 1919 außer Kraft geſetzt . Der Evang .
Oberkirchenrat hat deshalb durch Bekanntmachung
vom 22 . 9. 1920 , das Militärkirchenweſen betr . ( VBl .
S . 92) , die Kirchengemeinden darauf hingewieſen ,
daß Militärgemeinden im bisherigen Sinne nicht
mehr beſtehen , daß die Art . 4 LKStG und 5 OKStG

gegenſtandslos geworden ſind und die Angehörigen
des Reichsheeres einſchließlich ihrer Familienmit⸗
glieder ſowohl für die Landesſynode wie für die

Gemeindekörperſchaften aktiv und paſſiv wahlberech
tigt ſind .

Mit dem Neuerſtehen der Wehrorganiſation in der
Reichswehr wurde ſehr bald aber von den Militär
behörden der Wunſch geäußert , die Angehörigen der

Reichswehr , wie das in der alten Heeresverfaſſung
der Fall war , zu Militärgemeinden wieder zuſammen
zuſchließen . In der amtlichen Begründung zu der

Evang . militärkirchlichen Dienſtordnung für das
Reichsheer und die Reichsmarine ( E. M. D. ) vom
28 . Februar 1929 ( Reichsgeſ . Bl . EA S . 14h0 ) iſt

darauf hingewieſen , daß die Erfahrungen ſeit Bil

dung der neuen Wehrmacht bewieſen haben , daß

Seelſorge innerhalb eines ſo feſtgefügten Truppen —
körpers wie der Reichswehr nur durchführbar und

überhaupt von Wert iſt , wenn das Reich nicht nur ,
wie in Art . 141 der Reichsverfaſſung vorgeſehen ,
die Religionsgeſellſchaften zur Vornahme religiöſer
Handlungen „ zuzulaſſen “ hat , ſondern über das
bloße Zulaſſen hinaus ſie unterſtützt durch weit

gehendes Entgegenkommen der militäriſchen Dienſt —
ſtellen wie auch durch Haushaltsmittel . Solche
können aber grundſätzlich für Militärſeelſorge nur
dann aufgewendet werden , wenn die Angehörigen der

Wehrmacht wie in Preußen und den meiſten übrigen
Ländern des früheren preußiſchen Kontingents ſowie

t18 Sachſen und Württemberg zu eigenen Militär⸗
emeinden zuſammengeſchloſſen und aus der Landes⸗

und Ortskirchenſteuerpflicht herausgenommen ſind .
Es iſt deshalb auch für den Bereich unſerer Landes —
kirche , die Geldmittel für die eigentliche kirchliche
Bedienung der Reichswehrangehörigen nicht auf⸗
wendet , zweckdienlich und billig , in gleicher Weiſe zu
verfahren und anzuerkennen , daß in den Garniſons —
orten der Reichswehr deren Angehörige inſofern
nicht zu der örtlichen Kirchengemeinde gehören , als
die Kirchenſteuerpflicht und das Wahlrecht in Frage
ſtehen . Bereits im Jahre 1923 hat die Kirchen⸗
regierung ſich mit dieſer Angelegenheit beſchäftigt
und grundſätzlich einen Geſetzentwurf , wie er hier
vorgelegt iſt , gutgeheißen , es aber noch für notwendig
erachtet , feſtzuſtellen , wie in den andern Landes
kirchen die Frage geregelt iſt . Nachdem unterdeſſen
wie vorhin angegeben die E. M. D . ergangen und das

vorliegende Material zeigt , daß mit Ausnahme von
Bayern wohl in allen deutſchen Ländern Militär⸗
gemeinden anerkannt ſind , iſt es notwendig , auch für
Baden eine klare Rechtsgrundlage dafür zu ſchaffen ,
daß die Militärperſonen , die Reichswehrbeamten und
die Angehörigen in dem in 8 2 des Entwurfs vor⸗
geſehenen Umfang , der ſich mit der im alten Heer
weſen gegebenen Umgrenzung deckt , von der Steuer⸗
pflicht auszunehmen ſind , wozu die Kirchenſteuer —
geſetze die Möglichkeit geben . Das notwendige Kor —
relat zu dieſer Steuerbefreiung iſt dann das Ruhen
des aktiven und paſſiven kirchlichen Wahlrechts .

Mit Rückſicht auf die geſchilderten Verhältniſſe
und da bis jetzt ſchon , wie bereits geſagt , der Landes⸗
kirche aus der ſeelſorgerlichen Bedienung der Ange
hörigen der Wehrmacht Koſten nicht erwachſen ſind ,
wurden bisher ſchon im Verwaltungswege die An
gehörigen der Wehrmacht von der Kirchenſteuer frei—⸗
gelaſſen . Um auch noch für die Behandlung der
Steuerfälle aus dem Jahre 1931 die geſetzliche
Grundlage zu haben , erſcheint es geboten , das
Geſetz mit rückwirkender Kraft auf 1. 4. 1931 auszu⸗
geſtalten .
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